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Sehr geehrter Herr Präsident!  

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 12570/J 

des Abgeordneten Mag. Kaniak betreffend Fehlender Ärztenachwuchs an den Spitälern 

wie folgt: 

Fragen 1 bis 15: 

• Warum und mit welcher Zielsetzung wurden der Ärztekammer die Besetzung und 

Qualitätskontrolle von Ausbildungsstellen für Ärzte entzogen? 

• Gab es in diesem Zusammenhang inhaltliche oder personale Verwerfungen seitens 

Ihres Ministeriums und der Ärztekammer? 

a. Wenn ja, welche? 

• Welche Argumente und Überlegungen geben Sie an, wonach die alleinige 

Kompetenz in diesem Zusammenhang bei den jeweiligen Ländern liegen soll? 

• Welche Stellungnahmen und Kritiken gab es bereits von welchen Seiten zu diesem 

Schritt? 

• Was entgegnen Sie diesen Stellungnahmen und Kritiken? 

• Welche Argumente lieferten die Länder für deren alleinige Zuständigkeit bei der 

Ausbildung? 

• Welche Stellungnahme geben Sie dazu ab? 
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• Welche Argumente lieferten die Länder für deren alleinige Zuständigkeit bei der 

Überprüfung der Ausbildung? 

• Welche Stellungnahme geben Sie dazu ab? 

• Welche Lösungsansätze, Strategien und Anreizsysteme haben Ihnen die Länder zur 

Steigerung der Ausbildungsstellenbesetzung sowie der auszubildenden 

Allgemeinmediziner in den Spitälern genannt? 

• Entspricht das Ihren eigenen Lösungsansätzen? 

a. Wenn nein, warum nicht? 

• Wie viele Ausbildungsstellen werden voraussichtlich durch die 2023 greifenden 

Maßnahmen besetzt werden? 

• Wie hoch schätzen Sie den Mangel in diesem Zusammenhang im Jahr 2023 ein? 

• Wie viele Allgemeinmediziner mehr werden voraussichtlich durch die 2023 

greifenden Maßnahmen ausgebildet werden? 

• Wie hoch schätzen Sie den Mangel in diesem Zusammenhang im Jahr 2023 ein? 

Ich darf auf die Beantwortung der Voranfrage Nr. 12318/J verweisen, welche bis auf die 

abweichende Nummerierung der Fragen gleichlautend mit der gegenständlichen Anfrage 

ist.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Johannes Rauch 
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